
Bündesrates 

B e r ich t 
Ces Finanzausschusses 

über jen Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 1'L September 
1972 betreffend ein Bundesgesetz über die Gewährung von AU3-

landseinsatzzu16gen für Angehörige österreichischer Einheiten, 
die zur Hilfelaistung in das Ausland auf Ersuchen inter­

nationaler Organisat~onen entsandt werden 

Durch vorliegenden Gesetzesbeschluß des Nation3lrates 
soll eine gesetzliche Vorsorge für die Ge'währung von Zulagen 
an Bedienstete des Bundes, d:e als Angehörige von öster­
reichischen Einheiten auf Ersuchen internationaler Organisa­
tlonen zur Hilfeleist'J.ng in das Ausland entsandt werdc>n, ge­
troffen werden. 

Der FinanzEl1sschuß hbt ~ie g~genständliche Vorlage ir~ 

seiner Sitzung vom 19.5eptember 1972 in Ve~'handlung genommen 
und einstimlnig besch:!.ossen, dem rIohen Hause ",'1 empi'e:illen, keinen 
Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der FinanzBusschuß 
somit den Ant!'_Bg"der BundE-'srai.. wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalr8t~s vom 14. Sep­
tember 1972 betreffend ein Bundesgesetz über die Gewährung 
von Auslandseinsatzzulagen für Angehörigeösterreichischer 
Einheiten, die zur Hilfeleistung in das Ausland auf Ersuchen 

internationaler Organisationen entsandt werden, wird kein Ein­

spruch erhoben. 

S c h war z man TI 

Berichterstatter 

Wien~ sm 19. September 1972 

Sei d 1 
Obmann 
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